
Das Bremer Modellprojekt Krankenversicherten-Chipkarten zur 
medizinischen Versorgung nach §§ 4 und 6 AsylbLG 
 
 
Vorbemerkung 
 
In Bremen erhalten Leistungsberechtigte nach §§ 4/6 AsylbLG seit 2005 eine Chipkarte der AOK Bremen. 
Die Leistungen erbringt dort die AOK auf Grundlage eines Vertrags nach § 264 Abs. 1 SGB V mit der Bre-
mer Sozialbehörde. Seit Juli 2012 hat auch Hamburg das Modell übernommen. 
 

Als Anlagen sind diesem Dokument beigefügt: 
• Fachliche Weisung der Bremer Sozialbehörde zu § 4 AsylbLG 
• Vertrag zwischen Bremer Sozialbehörde und AOK Bremen 
• Anlage zum Vertrag: Leistungsausschlüsse und genehmigungspflichtige Leistungen 
• PE Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Hamburg v. 2.4.2012: Ab 1.7.2012 

Krankenversichertenkarten für alle Asylbewerber auch in Hamburg 
• Tischvorlage BASFI Hamburg zum Rd Tisch Flüchtlingsmedizin Berlin am 14.6.2012. 
 
 
1. Situation in Berlin  
 
Bürokratische Mangelversorgung nach AsylbLG  
 
In Berlin ergeben sich laut Asylbewerberleistungsstatistik 2008 für die Versorgung nach §§ 4/6 AsylbLG 
Kosten von 189 €/Monat/Person (173 €/Person/Monat nach § 4 AsylbLG, zzgl. 50 % der Ausgaben bzw. 16 
€/Monat als geschätzter Anteil der medizinischen Leistungen nach § 6 AsylbLG).  
 
Für AsylbLG-Leistungsberechtigte mit Chipkarte einer Krankenversicherung nach § 2 AsylbLG iVm § 264 
SGB V fielen in 2008 Kosten von 109 €/Monat/Person an.  
 
Ähnlich - wenngleich nicht ganz so krasse - Differenzen ergeben sich aus der bundesweiten Asylbewerber-
leistungstatistik. Vgl. dazu Classen, Das AsylbLG und das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenz-
minimum, www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/Classen_AsylbLG_Verfassung.pdf, Seite 42 - 45. 
 
Ursache der Mehrkosten dürften neben dem möglicherweise schlechteren Gesundheitszustand bei Einreise 
die fehlende Chipkarte und die restriktive Vergabepraxis bei den Sozialämtern  sein, wodurch von Krankhei-
ten und Krankenbehandlungen verschleppt werden, und medizinische Notdienste überproportional in An-
spruch genommen werden müssen.  
 
§§ 4/6 AsylbLG:  
4620 Leistungsberechtigte, die Krankenscheine erst beim Sozialamt beantragen müssen, Behandlung oft nur mit erheb-
licher Verzögerung erhalten, und u.a. deshalb häufiger Notfallbehandlungen in Anspruch nehmen müssen.  
Ausgaben 9.645.902 €/Jahr § 4, 1.763.679 €/Jahr § 6 insgesamt  
Medizinausgaben § 4 AsylbLG 173 € / Monat /Person  
Ausgaben § 6 AsylbLG 32 € / Monat /Person  
(die Ausgaben nach § 6 enthalten sowohl Medizinausgaben wie z.B. Psychotherapien als auch andere Sonderbedarfe 
wie z.B. Schulbedarf)  
 
§ 2 AsylbLG:  
5345 Leistungsberechtigte, die nach 48 Monaten des Leistungsbezugs gemäß § 264 II SGB V mit Chipkarte einer ge-
setzlichen Krankenkasse nach Wahl jederzeit sofort einen Arzt ihrer Wahl aufsuchen können:  
Ausgaben 7.036.523 €/Jahr insgesamt  
Medizinausgaben § 2 AsylbLG 109 € / Monat /Person  
 



 
2. Situation in Bremen  
 
Menschenwürdige medizinische Versorgung von Flüchtlingen bei weniger Bürokratie und 
Kosten   
 
• Seit 2005 (damaliger CDU/SPD Senat) gibt es eine Vereinbarung SenGesSoz Bremen (nur) mit der 

AOK Bremen nach § 264 I SGB V. Es werden reguläre Versichertenkarten an den Personenkreis des §§ 
3 - 7 AsylbLG (auch in den Fällen des § 1a AsylbLG) ausgegeben.  

 
• Die Karten enthalten keinen Hinweis auf einen eingeschränkten Behandlungsanspruch nach dem  A-

sylbLG. Der Personenkreis ist nur an der Code-Nr auf der Karte zu erkennen (ebenso wie auch bei den 
Versicherten nach § 264 II SGB V). Die AOK bekommt 8 €/Person/Monat als Verwaltungspauschale. 
Die AOK rechnet mit dem Land Bremen die real entstandenen Behandlungskosten ab (vgl. § 264 SGB 
V, ebenso wie auch beim Personenkreis des § 2 AsylbLG).  
 

• Es gibt einige Leistungsvorbehalte, bei denen das Sozialamt entscheidet: für Psychotherapien Begutach-
tung durch vom Senat beauftragten Klinikarzt, Begutachtung Amtsarzt für DMP, Begutachtung Amtsarzt 
für Zahnersatz, keine Begutachtung für stationäre Krhs-Behandlungen.  
 

• Ein exakter Kostenvergleich zu vor 2005 ist mangels belastbarer Datengrundlage nicht möglich. Medizi-
nische Leistungen wurden bis dahin teils unter § 4 AsylbLG, teils aber auch unter § 6 AsylbLG verbucht 
und statistisch erfasst. Nach § 6 AsylbLG werden jedoch auch nichtmedizinische Leistungen erbracht. 
Die Ausgaben für medizinische Leistungen sind somit aufgrund der Gesetzessystematik des AsylbLG 
nicht mehr nachvollziehbar, da § 6 AsylbLG auch nichtmedizinische Leistungen wie z.B. Eingliede-
rungshilfe für Behinderte oder Schulbedarf enthält.  
 

• Ein Kostenvergleich zu medizinischen Leistungen nach § 2 AsylbLG liegt vor. Die Kosten für die Be-
handlung nach §§ 4/6 AsylbLG in den ersten vier Jahren sind in Bremen nicht höher als die Kosten der 
Krankenbehandlung für den Personenkreis des § 2 AsylbLG. Dies obwohl zu erwarten ist, dass aufgrund 
des schlechteren Gesundheitszustandes nach Einreise die Kosten in den ersten vier Jahren höher sind. 
 

• Das Land Bremen spart durch das Projekt in erheblichem Umfang administrative  Kosten ein (Abrech-
nungsstelle entfällt, Administration der Krankenhilfe nach AsylbLG bei den Ämtern entfällt weitgehend, 
Amtsarztkosten entfallen weitgehend)  
 

 
 

Anlagen 
• Fachliche Weisung der Bremer Sozialbehörde zu § 4 AsylbLG 
• Vertrag zwischen Bremer Sozialbehörde und AOK Bremen 
• Anlage zum Vertrag: Leistungsausschlüsse und genehmigungspflichtige Leistungen 
• PE Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Hamburg: Ab 1.7.2012 Krankenversicher-

tenkarten für alle Asylbewerber auch in Hamburg 
 
 
Zusammenstellung 
 

Georg Classen  
Flüchtlingsrat Berlin, Georgenkirchstr 69-70, 10249 Berlin  
Tel ++49-30-69564992, FAX ++49-30-69564993  
georg.classen@gmx.net  
www.fluechtlingsrat-berlin.de  
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 FENSTER SCHLIESSEN

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Sozialbehörde verbessert Krankenversorgung
Asylbewerber erhalten künftig eine Versichertenkarte der AOK

02.04.2012

 

Verbandwechsel (Bild: AOK-Mediendienst)

Die Hamburger Sozialbehörde hat Verhandlungen geführt, um gemeinsam mit der Innenbehörde vertraglich
festzuhalten, dass alle Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ab dem 1. Juli 2012 eine eigene
Krankenversichertenkarte erhalten.

Denn das Sozialgesetzbuch V eröffnet - rein rechtlich -  allen Asylbewerberinnen und -bewerbern die Möglichkeit, sich
von einer Krankenkasse betreuen zu lassen, unabhängig davon, wie lange sie sich bereits in Hamburg aufhalten.

Diesen rechtlichen Rahmen wollen beide Behörden in der Praxis nutzen. Dazu haben sie jetzt einen Vertrag mit der
AOK Bremen/Bremerhaven abgeschlossen.

„Mit diesem neuen Modell verschlanken wir die Hamburger Verwaltung – eigene aufwändige Berechnungen werden
künftig nicht mehr nötig sein. Außerdem bedeuten Krankenversicherungskarten für Asylbewerberinnen und -bewerber
ein hohes Maß an Normalität, wenn sie zum Arzt gehen“, sagt Sozialsenator Detlef Scheele. „Auch wenn es trotz
Krankenversichertenkarte für sie in einigen Leistungsbereichen Einschränkungen gibt, können andere Patienten bei
einem Arztbesuch nicht erkennen, dass es sich um Sozialleistungsempfänger handelt.“

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes gibt es trotz der neuen
Krankenversichertenkarten auch weiterhin einige Einschränkungen für Asylbewerberinnen und -bewerber,
beispielsweise wenn es um zusätzliche Leistungen geht.

Ein Anspruch auf Versorgung mit Zahnersatz und auf kieferorthopädische Behandlungen besteht für diese
Patientengruppe hingegen nur dann, wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Bei anderen
Leistungen, die in der Regel direkt über die Karte abgerechnet werden, sind Asylbewerberinnen und -bewerber anderen
Versicherten jedoch grundsätzlich gleichgestellt.

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind derzeit in Hamburg rund 4.600 Menschen leistungsberechtigt, die sich
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noch keine vier Jahre in Hamburg aufhalten. Bisher werden von einer Krankenkasse nur Leistungsberechtigte versorgt,
die seit mindestens vier Jahren in Hamburg leben. Alle anderen Leistungsberechtigten bekommen statt einer
Krankenversichertenkarte bisher einen Behandlungsschein von den zuständigen Sozialdienststellen, mit dem sie zum
Arzt gehen können.

Das wird sich zum 1. Juli 2012 ändern – denn dann wird die AOK Bremen/Bremerhaven die Kosten der
Krankenbehandlung direkt abwickeln, gegen vollen Kostenersatz und mit einem angemessenen
Verwaltungskostenanteil.

Auch für Ärzte ist das ein Vorteil: Sie müssen keine Einzelrechnungen mehr stellen, sondern können ihre erbrachten
Leistungen direkt über die Krankenversichertenkarte abrechnen, was wiederum dazu dient, dass die Bürokratie in den
Behörden abgebaut wird.

Dieses Modell ist – mit Ausnahme von Bremen - bundesweit einzigartig und wird erstmals in Hamburg eingeführt.

Kontaktmöglichkeit

http://www.hamburg.de/basfi
http://www.hamburg.de/stadtplan/?wo=Hamburger%20Stra%C3%9Fe%2047,%2022083%20Hamburg
http://fahrplan.hamburg.de/jsf/home_hhde.seam?startType=1&destType=1&destRegion=Hamburg&destName=Hamburger+Strasse+47&startRegion=&startName=
mailto:pressestelle@basfi.hamburg.de


Runder Tisch 

zur gesundheitlichen Versorgung von Migrantinnen und Migranten 

in besonderen Notlagen 

Sitzung am 14. Juni 2012 in Berlin 

 

TOP 2: 

Übernahme der Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten nach §§ 1, 1a 
AsylbLG durch die AOK Bremen/Bremerhaven in der Freien und Hansestadt 
Hamburg 

 
 
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat gemäß § 264 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch 
(SGB V) mit der AOK Bremen/Bremerhaven im März 2012 einen Vertrag zur Übernahme der 
Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten nach §§ 1, 1a AsylbLG, die gegenüber der 
Freien und Hansestadt Hamburg Anspruch auf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und 
Geburt bzw. sonstige Leistungen zur Sicherung der Gesundheit nach §§ 4 und 6 AsylbLG 
haben, geschlossen. 
 
Ab dem 1. Juli 2012 wird die Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten nach §§ 1, 1 a 
AsylbLG vollständig durch die AOK Bremen/Bremerhaven nach § 264 Abs. 1 SGB V erbracht. 
 
Die derzeit 4.716 Leistungsberechtigten (Stand: April 2012) nach §§ 1, 1a AsylbLG, die nicht die 
Voraussetzungen des § 2 AsylbLG erfüllen, waren bisher die letzte Gruppe der 
Sozialleistungsbezieher, deren Gesundheitsversorgung noch nicht über eine Krankenkasse, 
sondern über die Ausgabe von Behandlungsscheinen sichergestellt wurde. Ziel dieser 
Übertragung ist es, durch die AOK Bremen/Bremerhaven eine professionellere, effizientere und 
effektivere Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten zu gewährleisten. Gleichzeitig soll für 
die Leistungsberechtigten mit der Versorgung durch eine Krankenkasse und der Aushändigung 
einer Krankenversichertenkarte ein größtmögliches Maß an Normalität ermöglicht werden.  
 
Im vorgenannten Vertrag wurde insbesondere vereinbart, dass die Leistungsberechtigten 
grundsätzlich verfahrens- und leistungsrechtlich den Mitgliedern der gesetzlichen 
Krankenversicherung gleichgestellt werden, sie jedoch Einschränkungen aufgrund des AsylbLG 
unterliegen, deren Einhaltung die AOK Bremen/Bremerhaven u.a. mittels eines 
Leistungsausschlusskataloges sicherstellt. Die AOK Bremen/Bremerhaven beteiligt im Rahmen 
der Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 1 SGB V den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen entsprechend der gesetzlichen und vereinbarten Regelungen. Die FHH leistet 
monatliche Abschlagszahlungen pro Leistungsberechtigten an die AOK Bremen/Bremerhaven 
und diese rechnet die zwischen ihr und den Leistungserbringern (Ärzte, Krankenhäuser etc.) 
abgerechneten Ausgaben vierteljährlich mit der FHH ab. Die AOK Bremen/Bremerhaven erhält 
für die von ihr durchzuführende Wahrnehmung der Krankenbehandlung gemäß eine 
Verwaltungskostenpauschale pro Monat und Leistungsberechtigten. Die AOK 
Bremen/Bremerhaven wird zweimal im Jahr einen Controllingbericht an die FHH übersenden. 
 

 


